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mandat bereits die Ermächtigung zur Beschlussfassung im Namen
der Union umfasst.

Bei einer sauberen Analogie zum Verfahren bei Abschluss von
Übereinkünften wäre ein zweiter Ratsbeschluss wohl erforderlich.
Denn Übereinkünfte erfordern jeweils einen Ratsbeschluss für die
Erteilung des Verhandlungsmandats und einen Ratsbeschluss für
den Abschluss des Abkommens.63

Das weitere Problem, das sich damit stellt, betrifft die Wahl der
(prozeduralen) Rechtsgrundlage für die Ermächtigung zur Be-
schlussfassung. Hält man die Analogie zu den Übereinkünften
streng durch, so müsste der Ermächtigungsbeschluss vom Rat nach
Zustimmung bzw. Anhörung des Parlaments gefasst werden
(Art. 218 VI AEUV). Damit würde aber das Gegenteil vom Anlie-
gen der Kommission erreicht: Die Union würde bei Gremienbe-
schlüssen ein äußerst ineffektiver Partner. Sie könnte Beschlüssen
nur noch nach Beteiligung des Parlaments zustimmen.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, wurde vor der Einführung der
Vorgängervorschrift des Art. 218 IX AEUV oftmals im Ratsbe-
schluss zum Abschluss einer Übereinkunft ein vereinfachtes Verfah-
ren zur Festlegung der Gemeinschaftsposition für Gremienbe-
schlüsse festgelegt, bei denen das Parlament nicht beteiligt werden
musste.64 Gerade auch um dieses reichlich kompliziertes Vorgehen
zu vermeiden, wurde aber die Vorgängervorschrift des Art. 218 IX
AEUV durch den Vertrag von Amsterdam eingeführt und durch
den Vertrag von Nizza geändert.65

Wählt man hingegen für den zweiten Ratsbeschluss nach Ertei-
lung des Verhandlungsmandates Art. 218 IX AEUV als Rechts-
grundlage, so könnte zwar der Rat vor der Abstimmung im Gre-
mium einen Beschluss zur Festlegung des Standpunktes fassen, der
dann in dem Gremium zu vertreten ist, das Parlament bräuchte nur
nachträglich unterrichtet zu werden (Art. 218 X AEUV). Ein sol-
ches Vorgehen würde jedoch die Analogie zu den Übereinkünften
und damit die Systematik des Art. 218 AEUV völlig durchbrechen.
Der Vorschlag der Kommission liefe somit im Ergebnis auf einen
weiten Ermessensspielraum der Kommission hinaus. Sie könnte ent-
scheiden, in welchem Stadium und in welcher Form der Rat beteiligt
wird, ob es einen oder zwei Ratsbeschlüsse gibt. Wenngleich das An-
liegen der Kommission, die Effektivität der Union im internationa-
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len Verkehr zu verbessern und auf den Einzelfall abgestimmte Ver-
fahren anzuwenden, nachvollziehbar ist, so sieht Art. 218 AEUV in
seiner jetzigen Fassung ein solch weites Ermessen nicht vor.

V. Lösung
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, sobald es um die Be-
schlussfassung innerhalb von Gremien einer Übereinkunft geht, die
diesbezüglichen Standpunkte der Union ohne ordentliches Ver-
handlungsmandat und allein auf der Grundlage des dafür vorgesehe-
nen Art. 218 IX AEUV festzulegen. Unklarheiten im Vorfeld kön-
nen auch im jeweiligen Ratsbeschluss begegnet werden, wie die
erwähnten Beispiele zum Washingtoner Artenschutzabkommen
und zum Kyoto-Protokoll (s.o.) zeigen. Wenn der Rat den Beschluss
hinreichend flexibel hält, kann er auch in diesem Verfahren faktisch
ein Verhandlungsmandat einräumen. Eine Koordinierung vor Ort
ist in jedem Falle möglich. Ein solches Vorgehen wäre mit Art. 218
AEUV besser vereinbar und trüge gleichzeitig dem Anliegen der
Kommission nach einem effektiven Auftreten der Union im interna-
tionalen Verkehr Rechnung.

E. FAZIT
Während Beschlüsse von Gremien internationaler Übereinkünfte
zunehmend an Zahl und Bedeutung gewinnen, werfen sie auch nach
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon europarechtliche Probleme
auf. Insbesondere ist ungeklärt, ob die »Rechtswirksamkeit« von Ak-
ten in Art. 218 IX AEUV durch das Völkerrecht oder das Europa-
recht bestimmt wird. Dieser Beitrag argumentiert unter Auswertung
einschlägiger EuGH-Rechtsprechung für eine völkerrechtliche In-
terpretation. Während die Kommission unterschiedliche Verfahren
»je nach Verhandlungsreife« vorschlägt, plädiert dieser Beitrag für
die ausschließliche Anwendung des genau für diese Zwecke zur Ver-
fügung gestellten Verfahrens gemäß Art. 218 IX AEUV.

63 Art. 218 III und VIAEUV; s. zu den einzelnen Phasen des Vertragsschlusses Oppermann
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die Oppositionsfraktionen die Kommunen als geeignetere Leistungserbringer ansahen. Im Vermitt-
lungsverfahren wurde daher folgender Kompromiss gefunden: Den kommunalen Trägern (d.h. kreis-
freien Städten und Kreisen) wird ein fest umrissener Aufgabenkreis zugewiesen (§ 6 I 1 Nr. 2 SGB II);
die hierdurch entstehenden finanziellen Ausgaben werden ihnen in weiten Teilen, jedoch nicht um-
fänglich erstattet. Im Übrigen verbleibt die Aufgabenträgerschaft bei der BA (§ 6 I 1 Nr. 1 SGB II).
Zusammenfassend lautet die geltende Regelung nach § 6 SGB II:

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:
1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nr. 2 nichts Anderes bestimmt,
2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16 II 2 Nr. 1 bis 4, § 22 und § 23 III,
soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).
Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen.
(2) Die Länder können bestimmen, dass und inwieweit die Kreise ihnen zugehörige Gemeinden oder
Gemeindeverbände zur Durchführung der in Abs. 1 S. 1 Nr. 2 genannten Aufgaben nach diesem
Gesetz heranziehen und ihnen dabei Weisungen erteilen können; …

Um trotz der Aufgabenverteilung auf die kommunale und die Bundesebene die Leistung »aus
einer Hand« möglich zu machen, bestimmt § 44b I SGB II die Einrichtung von »Arbeitsgemein-
schaften«, denen die BA nach dem Gesetzeswortlaut ihre Aufgaben »überträgt« und die kommuna-
len Träger ihre Aufgaben »übertragen sollen« (§ 44b III 1, 2 SGB II). In den Arbeitsgemeinschaf-
ten arbeiten demnach auf kommunaler Ebene die kreisfreien Städte und Kreise sowie die
kommunalen Untergliederungen der BA, die sog. Arbeitsagenturen, zusammen. Rechtlich organi-
siert sind sie als Vereinigungen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts, deren Geschäfte
einem Geschäftsführer obliegen (§ 44b II 1 SGB II). Gemäß § 44b III 3 SGB II sind die
Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben zum Erlass von Verwaltungsakten und Wider-
spruchsbescheiden ermächtigt. Zu diesen Aufgaben gehört insbesondere die verbindliche Feststel-
lung, ob ein Arbeitsuchender erwerbsfähig und hilfebedürftig ist (§ 44a I 1, 2 SGB II). Die
Arbeitsgemeinschaften sind Behörden i.S.d. § 1 II SGB X (entspricht § 1 IV VwVfG) und
unterliegen entsprechend § 94 II SGB X staatlicher Aufsicht. Diese wird nach § 44b III 4 SGB II
einheitlich durch »die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle im
Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales« ausgeübt. Die Arbeitsgemein-
schaften werden nicht Aufgabenträger, sondern üben (nur) eine organisationsrechtliche Wahrneh-
mungszuständigkeit bzw. Durchführungsverantwortung aus.

Kreis K, der nunmehr Aufgaben nach § 6 I 1 Nr. 2 SGB II übernehmen muss, sieht in den
genannten Regelungen Verstöße gegen Art. 84 I 1 HS 2 GG, Art. 28 II 2 GG sowie das
Verbot der Mischverwaltung. Er möchte die streitgegenständlichen Regelungen im Wege der
Kommunalverfassungsbeschwerde überprüfen lassen. K macht insbesondere einen Verstoß gegen
seine Organisationshoheit geltend, welcher aus der verpflichtenden, gegen das Verbot der Misch-
verwaltung verstoßenden Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen resultiere. Die Aufgabenüber-
tragung berühre ihn weiterhin in seiner Finanzhoheit, weil der gegen Art. 84 I 1 HS 2 GG
verstoßende Durchgriff auf die Kommunalebene grundgesetzliche und landesverfassungsrechtliche
Konnexitätsvorschriften umgehe. Schließlich beeinträchtigten ihn die erhöhten Kosten in der
Übernahme weiterer freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben. Hat der fristgerechte Antrag des K
Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk: Vorschriften der grundgesetzlichen Finanzverfassung sind nicht zu berücksich-
tigen. Die angesprochenen Probleme sind ggf. hilfsgutachtlich zu prüfen.

� LÖSUNG

Hinweis: Die im Sachverhalt dargestellte Neuregelung des sozialrechtlichen Leistungssystems wirft zahl-
reiche staatsorganisationsrechtliche Probleme auf. Im Anschluss an eine angeregte wissenschaftliche De-
batte hatte nunmehr kürzlich das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, zu einigen Streitfragen
Stellung zu nehmen. Gegenstand des Verfahrens waren erstens die kommunale Zuweisung der Zustän-
digkeit für einzelne Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ohne vollständigen Ausgleich
der sich daraus ergebenden finanziellen Mehrbelastung sowie zweitens die kommunale Verpflichtung,
Arbeitsgemeinschaften mit der Bundesagentur für Arbeit zu bilden. Die vorliegende Klausur greift auf
dieser Grundlage die examensrelevanten Problempunkte auf und kleidet als bekannt vorauszusetzende
Fragestellungen in ein unbekanntes Gewand.

Die Beschwerde des Kreises K hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT
In Betracht kommt ein Verfahren der Kommunalverfassungsbeschwerde gem. Art. 93 I Nr. 4b GG,
§§ 13 Nr. 8a, 91 BVerfGG.
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